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Bauleitplanung Landschaftsplanungsbüro BeA
Zum Alten Forsthaus 26
D-07768 Hummelshain
Landschaftsplanungsbuero-BeA@web.de

Vorhabensträger: Solarprojekt Lengefeld

Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Lengefeld"

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. l. S. 3634), zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I
Nr. 348) geändert worden ist sowie nach § 89 des Sächsischen Bauordnung vom 11.05.2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. März 2024 (SächsGVBl.
S. 169) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 der Gemeindeverordnung für den Freistaat
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27.06.2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, wird
nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld am ................... und
nach Genehmigung durch das Landratsamt des Erzgebirgskreises vom ..................... die
Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage
Lengefeld" bestehend aus Planzeichnung, M 1: 1.000 (Teil A) und dem Textteil (Teil B)
erlassen.

Pockau-Lengefeld, den

                                                Siegel                                                Elke Schmieder
                                                                                                          Bürgermeisterin

Zeichnerische Festsetzungen

(§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanzV)

1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB und §§ 1 und 11 BauNVO)

Sondergebiet mit integrierter landwirtschaftlicher Nutzung
mit der Zweckbestimmung - Agri-Photovoltaik
(§11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB und § 11 Abs. 2 BauNVO)

Baugebiet Sondergebiet

(als Höchstmaß §§ 16 u. 19 BauNVO)

Agri-Photovoltaikanlage

Grundflächenzahl (GRZ) 0,6

Zweckbestimmung

Gebäudehöhe und max. zulässige Anlagenhöhe

(über OK Geländehöhe als Höchstmaß
§ 16 BauNVO)

5,0 m

überbaubare Grundstücksfläche (Baufeld)

nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)

7.   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft / Flächen
und Maßnahmen zum Ausgleich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 sowie Abs. 1a BauGB)

II. Sonstige zeichnerische Festsetzungen

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maßangabe

z.B.

III. Nachrichtliche Übernahmen / Kennzeichnungen / Hinweise

Gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG gemäß der Selektiven
Biotopkartierung Sachsen

IV. Bestandsangaben

Flurstücksgrenze

z.B. Flurstücksnummer

Öffentliche Verkehrsfläche
vorhandener landwirtschaftlicher Weg

Landschaftsschutzgebiet "Saidenbachtalsperre"

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO)

5. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 11 BauGB)

Vermeidungsmaßnahmen:

1.1 VCEF

Verzicht auf Beleuchtung innerhalb des Geltungsbereiches des
vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Vermeidungsmaßnahme 1.3 V)

1.2 V

1.3 V

Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune (Vermeidungsmaßnahme 1.2 V)

Ausgleichsmaßnahmen:

Anlage von 1m breiten Blühstreifen innerhalb des Sondergebietes
"Agri-Photovoltaikanlage" (Ausgleichsmaßnahme 2.1 A)

2.1 A

Höhen in m ü NN

 SO

6. Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 13 BauGB

Leitungsschutzstreifen 19 m beidseitig der Trassenachse

Leitungsschutzstreifen 19 m beidseitig der Trassenachse

Fernmeldekabel - envia TEL GmbH  (Leitererdseil auf der Hochspannungsanlage)
110 kV- Freileitung Niederwiesa - Pockau, Mast 78 - 80

Beginn der Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit der Bodenbrüter
(Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme 1.1. VCEF)

Öffentliche Verkehrsfläche
betriebsbedingte Erschließung des Sondergebietes
über vorhandenen landwirtschaftlichen Weg

Flächen für die Landwirtschaft

4. Flächen für die Landwirtschaft
(§ 9 Abs. 1  Nr. 18a BauGB)

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

Öffentliche Verkehrsfläche
Staatsstraße 223

Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen zum Bodenschutz für den gesamten
Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Vermeidungsmaßnahme 1.4 V)1.4 V

Entwicklung von Ackerbrachen durch Selbstbegrünung
(Ausgleichsmaßnahme 2.2 A)

2.2 A

1. Aufstellungs- / Einleitungsbeschluss des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes gemäß
2 (1) BauGB durch die Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld am 28.05.2024 (Beschluss Nr.:
SR/23/2024) und durch Veröffentlichung im Stadtkurier Ausgabe 13 vom 29.06.2024
bekannt gemacht.

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

7. Der Stadtrat Pockau-Lengefeld hat die zum Entwurf vorgebrachten Anregungen der
Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange am ......................
(Beschluss Nr. ......................) abschließend abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

8. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Textteil (Teil B) wurde am ..................... vom Stadtrat Pockau-Lengefeld als Satzung
gemäß § 10 (1) BauGB beschlossen (Beschluss Nr. ...................). Die Begründung und der
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurden gebilligt.

11. Rechtswirksame Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des vorhabensbezogenen
Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Stadtkurier Ausgabe Nr. ................ am

Erklärung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadtverwaltung

Auskunft gegeben. Der vorhabensbezogene Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB
wird hingewiesen. Der in Kraft getretene vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung
und der zusammenfassenden Erklärung wird auf der Internetseite der Stadt Pockau-Lengefeld
eingestellt und über das Zentrale Internetportal Sachsen zugänglich gemacht.

10. Ausfertigung der Satzung: Die Übereinstimung des textlichen und zeichnerischen Inhalts
des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes mit dem Willen des Stadtrates Pockau-Lengefeld,
sowei die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens werden bekundet.

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans hat in der Zeit
vom 03.03.2025 bis 04.04.2025 stattgefunden.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans  hat in
der Zeit vom 05.02.2025 bis 09.04.2025 stattgefunden.

4. Der Stadtrat Pockau-Lengefeld hat am .......................(Beschluss Nr. .....................) den
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Maßstab 1:1.000 mit Begründung und
Umweltbericht sowie Vorhaben- und Erschließungsplan beschlossen und die
Veröffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans, die Begründung mit Umweltbericht,
der Vorhaben- und Erschließungsplan und die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen wurden in der Zeit vom ......................bis .................. im

unter der die genannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der
Veröffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfügbar sind, wurden vor Beginn der Veröffentlichungsfrist im Stadtkurier, Ausgabe .... .......
vom ......................ortsüblich bekannt gemacht.

Pockau-Lengefeld, den 

                                                            Siegel                                Elke Schmieder
                                                                                                      Bürgermeisterin

9. Die Genehmigung des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes wurde mit Verfügung des
Landratsamtes Erzgebirgskreis vom .................., Aktenzeichen ...................... erteilt.

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

6. Zu dem Entwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans in der vom Stadtrat
Pockau-Lengefeld am ....................... gebilligten Fassung vom .............. wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
...................... bis .................... beteiligt.

Pockau-Lengefeld, den

                                                            Siegel                                  Elke Schmieder
                                                                                                        Bürgermeisterin

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 23 b und Abs. 2 Nr. 2 BauGB, § 1 Abs. 3 BauNVO )

1. Art der baulichen Nutzung

Gemäß Planzeichnung ist das Sondergebiet Erneuerbare Energien nach § 11 Abs. 2 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet
mit Zweckbestimmmung "Agri-Photovoltaikanlage" gemäß DIN SPEC 91434 (SO Agri-PV) festgesetzt.

7.1.1 Die Versiegelung von Flächen im Sondergebiet ist auf die erforderlichen Gebäudefundamente zu
beschränken. Die Modultische sind mit Rammfundamente in den Boden zu verankern.

7.1.2. Die Solarmodule sind aufzuständern. Die Flächen zwischen den Solarmodulen werden als
Ackerflächen genutzt und sind entsprechend zu bewirtschaften.

5. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer
    Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Für neu anzulegende bzw. auszubauende Verkehrsflächen innerhalb des Sondergebiets wird eine
Maximalbreite von 3,00 m, im Bereich von Kurven von 4,00 m festgesetzt. Sind während der Bauphase der
Agri-Photovoltaikanlage größere Wegebreite, beispielsweise für die Anlieferung einzelner Bauteile notwendig,
sind diese im Anschluss an die Bauphase auf die jeweilig festgesetzte Maximalbreite zurückzubauen.

Notwendige neue befestigte Flächen innerhalb der Baugrenzen sind wassergebunden auszuführen.

6. Ver- und Entsorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft,

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1.4. Anfallendes Regenwasser darf nicht abgeleitet werden und ist auf der Fläche großflächig zu
versickern.

7.1.3. Die Verkabelung zwischen den Modulen und von den Modulen zu den Wechselrichtern ist oberirdisch
am Montagegestelle zu führen.

7.1. Maßnahmen zum Boden- und Grundwasserschutz

7.2. Naturschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Bodenschutz. (Diese
Maßnahmen sind in der Planzeichnung ausgewiesen.)

1.1. Zulässig sind ausschließlich:

- besondere Solaranlagen i.S.d. § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5a lit a EGG in aufgeständerter Form
   in einem Reihenabstand von mindestens 9 m
- technische und bauliche Nebenanlagen, die für die Betreibung der Solaranlagen erforderlich sind
- Betriebsgebäude zum Zwecke der Anlagensteuerung
- Gebäude zur Stromspeicherung und zur Zwischenspeicherung des durch die PV-Freiflächenanlage
 erzeugten Stroms.
- Landwirtschaftliche Nutzung

Innerhalb des in der Planzeichnung festgesetzten Sondergebietes sind ausschließlich Anlagen zulässig, zu deren
Durchführung sich der Vorhabensträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

1.3. Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Anlagen und Einrichtungen sind bis zu dem
Zeitpunkt zulässig, an dem sie nach Fertigstellung und Inbetriebnahme für einen Zeitraum von mehr als 18
Monaten nicht betrieben wurden. Eine Rückbauverpflichtung entsteht ab dem Zeitpunkt einer Unzulässigkeit
der Nutzung. Nach Beendigung der Nutzung sind die Solaranlagen einschließlich der errichteten
Nebenanlagen sowie die Betriebsgebäude innerhalb einer 12-Monatsfrist zurückzubauen. Der Rückbau ist
durch eine Baulast zu sichern. Hinweis: Die Pflicht für den Rückbau ist im Durchführungsvertrag mit der
Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld vertraglich zu regeln. Als Folgenutzung wird eine landwirtschaftliche
Nutzung festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.2. Die Gesamthöhe der Module einschließlich Tragekonstruktion darf 5,00 m nicht überschreiten. Die
maximale Höhe für bauliche Nebenanlagen beträgt 5,00 m, jeweils über Geländeoberfläche. Gemessen
wird ab Oberkante bestehendem Gelände (vgl. Höhenlinien in der Planzeichnung).

3. Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

3.1. Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Einzeichnungen im Plan (Baugrenze) festgesetzt.

3.2. Für den Betrieb der Agri-Photovoltaikanlage erforderlichen Nebenanlagen, Speicher, Zuwegungen und
Stellplätze  sind innerhalb der Baufelder allgemein zulässig.

7.2.3. Vermeidungsmaßnahme 1.3 V: Beleuchtungen sind im gesamten Geltungsbereich des vorhabensbezogenen
Bebauungsplans unzulässig.

2.1. Die maximal überbaubare Grundfläche ist durch die in der Nutzungsschablone in der Planzeichnung
(Teil A) eingetragene Grundflächenzahl festgesetzt. Die Grundflächenzahl bezieht sich auf die
Photovoltaikmodule in waagerechter Position. Maßgebend ist dabei die als Sondergebiet mit integrierter
landwirtschaftlicher Nutzung mit der Zweckbestimmung "Agri-Photovoltaikanlage" gekennzeichnete Fläche.

3.3. Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Baugrenzen dürfen nicht überschritten werden. Davon
ausgenommen sind Einfriedigungen als Drahtzaun bis 2,25 m Höhe, gemessen ab fertiger Geländehöhe in
m. Im Bereich der Zufahrten dürfen die Zaunanlagen bis zu 2.75 m hoch sein. Höhe mit jeweils mindestens
20 cm Bodenfreiheit.

7.3. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Sondergebietes

(§ 9 Abs. 1a BauGB)

7.2.2. Vermeidungsmaßnahme 1.2 V: Es sind kleintierdurchlässige Zäune zu verwenden. Der Bodenabstand des
Zaunes (Bodenoberkante – Zaununterkante) hat durchgängig mindestens 20 cm zu betragen. Mit dieser Maßnahme
wird die Zerschneidung von Lebensräumen gemindert. Sockel sind nicht zulässig.

1.2. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche durch Aufbauten und Unterkonstruktionen darf
höchstens 15 % der Sondergebietsfläche Agri-Photovoltaikanlage betragen.

3.4. Flächenbewirtschaftung innerhalb des Geltungsbereiches
Nichtüberbaubare Grundstücksflächen sind als landwirtschaftliche Nutzfläche zu erhalten, soweit keine
anderweitige Grünordnerische Maßnahme festgesetzt wird.

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 89 SächsBO)

8.1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
(§ 89 Abs. 2 SächsBO)

8.1.1 Die Solarmodule sind mit einer reflexionsmindernden Beschichtung auszustatten.

8.1.2 Die Oberflächen der Konstruktionselemente (Rahmen und Unterkonstruktionen) sowie der Nebenanlagen
sollen reflexionsarm sein.

8.1.3 Alle im Plangebiet zu errichtenden Solarmodule sollen von gleicher Bauart sowie in Farbe und
Ausführung identisch sein. Bei einem späterem Austausch einzelner Module können Ausnahmen im geringen
Umfang zugelassen werden.

8.2. Einfriedungen
(§ 89 Abs. 2  SächsBO

8.2.1 Einfriedungen sind innerhalb des Geltungsbereiches zulässig. Es sind ausschließlich Maschendraht- bzw.
Gitterstabzäune mit einer maximalen Höhe von 2,25 m einschließlich Übersteigschutz zu verwenden. Im
Bereich der Zufahrt dürfen die Zaunanlagen bis zu 2.75 m hoch sein.

9. Nachrichtliche Übernahmen
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

9.1. Schutzgebiete

Das Plangebiet liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet "Saidenbachtalsperre".
Weitere naturschutzrechtliche Schutzgebiete bzw. -objekte sind nicht betroffen.
Das Plangebiet liegt außerhalb von wasserschutzrechtlichen Schutzgebieten.

6.1. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans verlaufen Stromversorgungsanlagen der
MITNETZ Strom. Es handelt sich um eine 10 -kV Mittelspannungsleitung. Der Leitungsverlauf und die
Schutzabstände sind in der Planzeichnung dargestellt. Der Begründung Punkt 4.5 sind die einzuhaltenden
Auflagen zu entnehmen.

7.3.1. Ausgleichsmaßnahme 2.1 A: Unmittelbar unter den Modultischen sind 1m breite Blühstreifen aus einer
standortgerechten artenreichen Wiesenmischung anzusäen. Die Regiosaatgutmischungen bzw. das im
Heudruschverfahren gewonnene Saatgut müssen dem Ursprungsgebiet 8 "Erz- und Elbsandsteingebirge" entstammen.
Alternativ bei Nichtverfügbarkeit der Regiosaatgutmischung Ursprungsgebiet 8 "Erz- und Elbsandsteingebirge" sind die
Blühstreifen durch eine spontane Selbstbegrünung zu entwickeln. Die Blühstreifen sind extensiv zu pflegen. Düngung
und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Die Ausgleichsmaßnahme 2.1 A ist für die Dauer des
Eingriffs bzw. dessen Wirkung  zu erhalten und durch eine Baulast  gemäß § 83 SächsBO zu sichern.

10.1. Grünordnung

Die Standorte der dargestellten Bestandsgehölze wurden nicht eingemessen. Abweichungen zwischen dargestelltem und
tatsächlichem Standort sind möglich.
Für die einzelnen gründordnerischen Maßnahmen sind Maßnahmeblätter mit Festlegungen zur konkreten  Umsetzung und
Pflege zu beachten. Diese liegen dem Umweltbericht und Grünordnungsplan als Anlage bei.

10.2 Straßenschäden

Schäden, die an öffentlichen Straßen oder Wegen entstehen, die während der Bauzeit für Baustellentransporte genutzt
werden, sind mit Abschluss des Bauvorhabens zu beheben.

10.3 Baugrund / Altlasten
Gemäß der Stellungnahme des Sächsischen Oberbergamtes liegt das Bauvorhaben in einem Gebiet, in dem seit
Jahrhunderten bergbauliche Arbeiten durchgeführt wurden. Im unmittelbaren Beriech des Bauvorhabens sind aber keine
stillgelegten bergbaulichen Anlagen vorhanden, die Bergschäden oder andere nachteilige Einwirkungen erwarten lassen. Im
südlichen Bereich des Plangebietes befindet sich jedoch der Rohrwasserstollen der Talsperren Neunzehnhain und
Saidenbach. Dieser Rohrwasserstollen lieg in der Zuständigkeit der Landestalsperrenverwaltung.
Das Plangebiet liegt in einem alten Bergbaugebiet, das Vorhandensein nichtrisskundiger Grubenbau in
Tagesoberflächennähe ist nicht auszuschließen. Es wird deshalb empfohlen, alle Baugruben bzw. sonstigen Erdaufschlüsse
von einem Fachkundigen (Ing.-Geologe, Baugrundingenieur) auf das Vorhandensein von Gangausbissbereichen und Spuren
alten Bergbaues überprüfen zu lassen. Falls Spuren alten Bergbaues angetroffen bzw. mögliche bergbaubedingte
Schadensereignisse bemerkt werden, so ist gemäß § 4 der Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern
(Sächsische Hohlraumverordnung – SächsHohlrVO) vom 28. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 187) das Sächsische
Oberbergamt in Kenntnis zu setzen.

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Altlasten-Verdachtsflächen.  Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie, Freistaat Sachsen empfiehlt für eine sichere Planung und Bauvorbereitung zur Prüfung der
Gründungsmöglichkeiten eine standortkonkrete und auf die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchung nach DIN
4020 und DIN EN 1997-2. Gemäß § 8 Geologiedatengesetz sind geologische Untersuchungen (z.B. Bohrungen) dem
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) anzuzeigen. Spätestens 3 Monate nach dem Abschluss der
geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten an das LfULG zur Archivierung zu übermitteln.

10. Hinweise

10.5 Immsissionsschutz
Von den Modulen darf keine andauernde Blendwirkung ausgehen. Verkehrsteilnehmer dürfen durch die Module nicht
geblendet werden. Sollte sich nach Inbetriebnahme der Anlage eine Blendwirkung herausstellen, ist eine Abschirmung
anzubringen. Dies kann entweder in Form von entsprechend dimensionierten Gehölzpflanzungen oder baulichen
Maßnahmen am Zaun ausgeführt werden. Der Zaun darf dafür in notwendigem Maße am Ort der
Blendschutzmaßennahmen erhöht werden.

10.4 Denkmalschutz
Bei Erdarbeiten kann jederzeit mit unbekannten Bodendenkmälern oder Bodenfunden gerechnet werden.
Archäologische Bodenfunde und historische Siedlungsreste sind unverzüglich der zuständigen unteren
Denkmalschutzbehörde, anzuzeigen.

4. Flächen für die Landwirtschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB)

Die zeichnerisch dargestellten Flächen sind landwirtschaftlich zu nutzen.

7.2.1. Vermeidungsmaßnahme 1.1 VCEF: Die Baumaßnahmen (Erdarbeiten) für das Vorhaben sind außerhalb der
Brutzeit Avifauna zwischen Anfang September und Ende Februar zu beginnen. Sollte außerhalb dieses Zeitraums mit
den Bauarbeiten begonnen werden, so muss eine Umweltbaubegleitung gemäß AHO-Fachkommission (2018) für die
Vermeidungsmaßnahme 1.1 VCEF durchgeführt werden. Die Zielstellung der Umweltbaubegleitung für diese
Maßnahme ist, dass keine Beeinträchtigung der Avifauna während der Bauzeit erfolgen. Damit wird sichergestellt,
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden.

Verfahrensvermerk Kataster:
Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke betreffs Übereinstimmung mit der amtlichen
Liegenschaftskarte wird mit Stand vom ................ bestätigt. Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen
Darstellung wird nicht bestätigt.

Landratsamt Erzgebirgskreis
Annaberg-Buchholz, den ..............
                                                                                                             .......................................................

                           Siegel                     Referatsleiter/in

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 176)

Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016  (SächsGVBL. S. 186), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. März 2024 (SächsGVBl. S. 169)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts- Planzeichenverordnung vom
15.08.2025 (BGBL. 2025 Nr. 189)

Darüber hinaus gehendes gültiges Recht bleibt in seiner jeweils aktuellen Fassung unberührt, soweit die Festsetzungen des
Bebauungsplanes nichts anderes regeln.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. S. 3634), zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert

7.2.4. Vermeidungsmaßnahme 1.4 V: Bodenschutz in der Bauphase im gesamten Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

7.3.2. Ausgleichsmaßnahme 2.2 A: Anlage einer Ackerbrache
Entwicklung einer Ackerbrache durch Selbstbegrünung (Sukzession). Umbruch je nach Vegetationsstruktur im mehrjährigen
Rhythmus im Herbst / Winter um den Pioniercharakter zu erhalten. Kein Einsatz chemischer Pflanzenbehandlungsmittel, kein
Dünger, keine mechanische Beikraturegulierung.  Die Ausgleichsmaßnahme 2.2 A ist für die Dauer des Eingriffs bzw. dessen
Wirkung  zu erhalten und durch eine Baulast  gemäß § 83 SächsBO zu sichern.


